
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 16/007/2010/1 
 
 

 Kreistag am 12.07.2010 
 
Zu Punkt 8: Geprüfter Jahresabschluss 2009 des Eigenbetriebes für 

Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT 
 
KA Schwienhorst erläutert als Berichterstatter die wesentlichen Hintergründe der Vorlage 
sowie den Beratungsverlauf aus der Sitzung des Betriebsausschusses ME-BIT. 
 
Landrat Hendele weist darauf hin, diejenigen Mitglieder des Kreistages an der Beratung und 
Beschlussfassung nicht teilnehmen dürfen, die im Jahr 2009 gleichzeitig dem 
Betriebsausschuss als ordentliches oder stellvertretendes Mitglied angehörten oder aufgrund 
der erweiterten Stellvertreterregelung an Sitzungen des Betriebsausschusses teilgenommen 
haben. 
  
Beschluss: 
 

1. Der Jahresabschluss 2009 und der Lagebericht 2009 des Eigenbetriebes für 
Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT werden gemäß § 26 Abs. 2 
der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) festgestellt. 

2. Der Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann – ME-BIT 
schließt sein letztes Geschäftsjahr, das Jahr 2009, mit einem Jahresgewinn von 
162.618,15 EUR ab. 

3. Das Sondervermögen „Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises 
Mettmann – ME-BIT“ wird zum 01.01.2010 organisatorisch und finanztechnisch 
wieder in die Verwaltung und in den Haushalt des Kreises Mettmann eingegliedert. 
Die sich aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2009 ergebenen Werte werden zum 
01.01.2010 auf den Kreis Mettmann übertragen. 

4. Das Vermögen des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises 
Mettmann – ME-BIT geht zum 01.01.2010 wieder auf den Kreis Mettmann über. 
Gleiches gilt für die vertraglichen Verpflichtungen. 

5. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2009 Entlastung 
erteilt. 

6. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses wird für das Wirtschaftsjahr 2009 
Entlastung erteilt. 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 Die Kreistagsmitglieder, die im Jahr 2009 dem Betriebsausschuss ME-BIT 

als ordentliches oder stellvertretendes Mitglied angehörten oder an den 
Sitzungen des dem Betriebsausschusses ME-BIT aufgrund der 
erweiterten Stellvertreterregelung teilgenommen haben, haben weder an 
der Beratung noch an der Beschlussfassung teilgenommen. 

 
 
  
 
  
Das Ergebnis der Beratungen aus der Sitzung des Betriebsausschusses finden Sie zur 
Ursprungsvorlage 16/007/2010. 



   

 


